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SCHREIBEN DER [ ZU BASEL VERSAMMELTEN KRIEGSRAETE DER] EIDG. ORTE

AN DEN KAISERLICHEN GESANDTEN, GRAF [FRANZ EHRENREICH]
VON TRAUTMANNSDORFF

"Naohdemme die Herren Ehrengesandte der Löblichen Orthen undt Zuegewandten

der Eydtgnoschafft über das hin , was die selbe wegen der so billich als noth-

trungenlichen Satisfaction und reparation der bekanten Jüngsthin über dass

[Stadt - ] Baslerische Von den Kayserlichen Völkheren sich Zue grosser gefahr,
2

kosten und schaden gemeiner Eydtgnoschafft ereigneten territorialviolation ,

und Versehrung des so feyrlich in Anno 1702 allerseiths errichteten sicher-

heittractats [Neutralitätstraktat ] Widerholter mahlen bey des Keyserlichen

Herren Ambassadoren Graffen Von Trauthmansdorff . . . alles emsts . . . Vorge-

stellet und begehrt haben ; krafft obhabenden instructionen Von ihren Herren

und Oberen sich Unumgänglich gemüessiget befinden , das mehrere an ihr Kayser¬

liche Mayestät [ Josef I . ] selbst gezimendermassen Zue bringen , Wie aus bey-

gehender Copia Zue ersehen : Als haben wohlermelte Herren Ehrengesandte Jhro

Exzellenz hiermit dasselbe nechst dem dienstlichen ersuechen und in dem Ver¬

stehen überreichen wollen , das wegen der Sachen Wichtigkeit und premura Jhr

Excellenz durch eigne Staffeta est an sein allerhöchstes Orth Zue Versenden,

nit Zue Verzögern belieben Zue dem Ende , damit die antworth darüber mit dem

ehevor von ihr Excellenz hierinfahls anerbottnen Vemüegen und Zuelängliche

Satisfaction so wohl als künfftig genuogsame Sicherheit desto ehender und för¬

derlicher , Wie Es die angelegenheit erforderet , innert 14 tagen erheblich



seye : da dan , fahls Jhr Excellenz die eigne Staffeta ohnverweilt darmitt ab-

lauffen Zu lassen bedenkhen haben , wohlermelte Herren Ehrengesandte Urbietig

seyendt , die Spedition durch eignen Courier Zu Thuen.

Undt gleich wie mann nit nur für künfftige Zeiten , sonder haubtsechlich in

dess an dem bisharrigen sich umb den Eydtgnössischen Rhuostand nit sicher

stechen kan , also werden nebent deme , was Löbliche Eydtgnoschafft würkhlich

für anstalten verfüegt hat , Jhr Exzellenz ferner alles dienstlichen fleisses

ersuecht , ermelte interims - und künfftige Sicherheit und derro bequeme mitell,

woran Man kommen möge , auch ihrerseiths Zue Verzeigen , und sich darüber von

nächerem Vememmen Zu lassen , da Widerigenfahls Wir uns nit wohl dispensieren

könten von selbst uns Fehmer Zue prospicieren undt erforderlich der Sachen

rath zu schaffen . "

1) Vgl . EA VI 2, 1551 - 1557
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